
Dafür steht die BetrSichV

Druckgeräte sind sowohl vor der Inbetriebnahme als auch regel mäßig wäh-
rend der Betriebsphase zu prüfen. Die Pflichten und Zuständig keiten für diese 
Prüfungen sind in den §§ 15 und 16  BetrSichV beschrieben. Sie gelten nicht 
nur für die einzelnen Bestandteile der Druckanlage, sondern auch für die 
Anlage als Ganzes.

Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen von regel- 
mäßig wiederkehrenden Prüfungen sind vom Arbeitgeber im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV zu er mitteln.

Für beide Verfahren ist DEKRA Ihr kompetenter Ansprech partner. Wir über-
prüfen, ob die Fristen für die wiederkehrende Prüfung zutreffend und rechtssi-
cher festgelegt wurden, und führen alle notwendigen Prüfungen für Sie durch. 
Bei Bedarf stehen Ihnen unsere Prüfingenieure außerdem gerne als er fahrene 
Gutachter zur Seite.

Das bietet Ihnen DEKRA

Wir sind bundesweit als Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) für Druck-
geräte anerkannt und verfügen über lang jähriges, um fassendes Know-how  
in vielen Branchen. Ihre Vorteile:

	` Mehr Sicherheit für Ihre Anlagen
	` Geringeres Unfall- und Schadensrisiko
	` Rechtssichere Durchführung und Dokumentation  

aller Bewertungen und Prüfungen
	` Individuelle Berücksichtigung Ihrer Betriebsabläufe  

und Bedingungen vor Ort
	` Ganzheitliche, zuverlässige und flexible Betreuung  

durch einen festen Ansprechpartner
	` Bundesweit einheitliche Dienstleistungen  

und Bewertungsmaßstäbe – exklusiv bei DEKRA

Wir unterstützen Sie von Anfang an: praxisnah, unkompliziert und dauerhaft. 
Und stets mit Blick auf Ihre Ziele.

Grünes Licht für Ihre Anlagen – 
und für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen
Ob Dampfkesselanlage, Druckbehälter oder Rohrleitung: Druckgeräte bergen Risiken für Mensch und Umwelt und unterliegen deshalb 
strengen Sicherheitsauflagen. Als Arbeitgeber (Anlagenbetreiber) sind Sie nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für die Ein-
haltung aller Prüfpflichten verantwortlich. DEKRA unterstützt Sie dabei als Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS). Unsere Prüfingenieure 
und Gutachter sind zu jedem Zeitpunkt für Sie da – von der Gefährdungsbeurteilung über die Inbetriebnahme bis zu den Prüfungen in der 
Betriebsphase. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher.

Prüfung von 
Druckgeräten



Mit Hochdruck für Ihre Sicherheit

Als Arbeitgeber von Druckanlagen haben Sie mit DEKRA einen Partner an Ihrer Seite, der Sie in jeder Phase sachkundig und zuverlässig unterstützt – auch 
bei der Überprüfung der Anlagenplanung und -auslegung. Unsere Experten kennen nicht nur die Branchen und Prozesse sehr genau, in denen Druckgeräte 
zum Einsatz kommen. Als Notifizierte Stelle (Benannte Stelle) für einfache, ortsfeste und ortsbewegliche Druckgeräte sind wir auch produktionsseitig mit allen 
relevanten technischen Anforderungen an die eingesetzten Anlagenteile vertraut. Umfassendes Wissen, von dem Sie profitieren.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

	` Unterstützung bei der Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV

	` Prüfbericht zum Antrag der Erlaubnis nach  
§ 18 BetrSichV

	` Prüffristenfestlegung als Anlage zur Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV

	` Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme nach 
§ 15 BetrSichV

	` Prüfung vor Wiederinbetrieb nahme nach  
prüfpflichtiger Änderung § 15 BetrSichV

	` Wiederkehrende Prüfungen nach 
§ 16 BetrSichV

	` Schadengutachten
	` Wasseruntersuchungen  

an Dampfkesselanlagen

Vorbereitung Inbetriebnahme Betrieb

Weitere Leistungen, von denen Sie profitieren

DEKRA bietet Ihnen kompetenten Service auch in vielen  
angrenzenden Bereichen, darunter:

	` Konformitätsbewertung von Druckgeräten
	` Gefahrgutumschließungen
	` Schweiß- und Verfahrenstechnik
	` Brandschutz
	` Explosionsschutz
	` Gebäudetechnik

und vieles mehr.

Unsere Erfahrung

Alle sprechen über Sicherheit. Wir tun etwas dafür. 
Ganz gleich, ob es um Informationen, Messung, Prüfung oder um Beratung 
geht: Wir sind ganz nah bei Ihnen. Oder kennen Sie einen anderen Sicher-
heitsdienstleister, der in ganz Deutschland flächendeckend mit einem so  
umfassenden, einheitlichen Leis tungs spektrum und durchgängiger Qualität  
für Sie da ist?

Machen Sie sich selbst ein Bild von unseren Dienstleistungen oder sprechen 
Sie gleich persönlich mit uns.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
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DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau & Immobilien
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon 0800.333 333 3
kundencenter@dekra.com
 
dekra.de
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